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herausholen! Damit ist auch gesagt, dal3 die so-
genannten Querverbindungen von gréBter Be-
deutung sind. Das in den Profanfachern Gelernte
soll im Religionsunterricht verwertet, gleichsam
in die religiése Personmitte heimgeholt werden.
Umgekehrt muB3 das religiose Gedankengut in
den Profanfichern aufleuchten (vgl. zu diesem
Problem: G. Garrone, Der Glaube als Mitte der
Erziehung. Patmos, Diisseldorf 1962).

12. Vollendende Gemeinschaft

«Eine christliche Gemeinschaft wird aber nur dann auf-
erbaut, wenn sie thre Wurzel und ihren Angelpunkt in der
Eucharistiefeier hat; von ihr nimmt darum alle Erzie-
hung zum christlichen Gemeinschaftsgeist thren Anfang.
Damat diese Feier aufrichtig und vollkommen sei, muf3
ste sowohl zu den verschiedenen Werken der Liebe und
zu gegenseitiger Hilfe wie auch zur missionarischen Tat
und zu mannig fachen Formen christlichen eugnisses
Sfiihren» (DLP 19).

Im Lichte dieser Konzilsverlautbarungen kann
die sogenannte Schulmesse nicht mehr als bloBes
Anhéangsel des Religionsunterrichtes betrachtet
werden. Die Eucharistiefeier ist vielmehr seine
Mitte. «Das gemeinsam recht gestaltete MeB-
opfer ist der Ort, wo sich die Schule als christliche
Gemeinschaft manifestiert, wo sich die Christus-
begegnung zentral vollzieht» (Giinther Weber).
Die Katechese soll in enger Verbindung mit dem
kirchlichen (pfarreilichen) Leben der Glaubigen
bleiben und fortwahrend an das Erlebnis der
Gemeinschaft ankniipfen. Sie mufl vom Leben
einer missionarischen Pfarrei getragen sein.
Klemens Tilmann fordert darum mit Recht, da3
das Kind die Pfarrei erleben muf als Tragerin
der Wahrheit (hier hort es das geltende Hirten-
wort), als Tragerin eines echten, stilschénen
Gottesdienstes und als Tragerin der Bruderliebe.
Denn alles, was der junge Mensch im Religions-
unterricht hért und lernt, soll in der Pfarrei, in der
christlichen Gemeinde, in einer fir ihn erfahr-
baren Weise anschaulich, ansteckend und tiber-
zeugend werden. Der Erfolg des Religionsunter-
richtes hiangt also nicht nur von der Wirkkraft des
Heiligen Geistes, der Person des Katecheten und
seiner Methode, von der seelischen Verfassung
des Katechumenen, sondern ganz besonders auch
davon ab, ob das liturgische Leben in der Pfarrei
und das Zeugnis der Erwachsenen das Kind und
den Jugendlichen immer tiefer in das christliche
Mysterium eindringen lassen und ihm behilflich
sind, die Heilsbotschaft in die Tat umzusetzen.

In diesem Sinne ist jedes Glied der Pfarrei fiir die
religiése Unterweisung und vor allem fiir das
religiose Leben der Kinder und Jugendlichen mit-
verantwortlich.

Dieser skizzenhafte Uberblick zeigt, wie gerade
im Bereich der Katechese die pastorale Ausrich-
tung des II. Vatikanums sehr betont in Erschei-
nung tritt. Die Zeit, wo man sich im Religions-
unterricht mit der bloBen Wissensvermittlung
begniigen konnte bzw. meinte begniigen zu kon-
nen, ist endgiltig vorbei. Vorbei aber auch eine
Katechese, in der sich der Religionslehrer ein-
seitig in der Rolle des Dozenten gefiel. In Zukunft
mulB der selbstdndigen Mitarbeit der Schiiler im
Religionsunterricht ein viel gréBerer Raum ge-
wiahrt, es muB eine viel planmaBigere Konfron-
tation mit dem Alltag der Kinder und Jugend-
lichen und eine systematische Hinfithrung zur
Gewissenswachheit, Urteilsreife und personalen
Entscheidung angestrebt werden. Die Katechu-
menen sind ferner zu einer wahrhaft katholischen
Schau und fir den Dienst gegeniiber der ganzen
Menschheit zu erziehen. Das setzt voraus, da3 wir
die Heilsbotschaft mehr als bislang als Botschaft
der Liebe fiir alle Menschen aufleuchten lassen.
Dabei werden wir vor allem beachten, daB3 die
gelebte Wahrheit der erkannten Wahrheit vor-
ausgehen kann und dal} die bedeutsamste Form
der gelebten Wahrheit die Liebe ist. Dafiir war
das II. Vatikanum ein einzigartiges Vorbild, an
dem sich alle nachkonziliare Katechese zu orien-
tieren hat. (Vgl. Marcel van Caster: La caté-
chése selon 'esprit de Vatican 11, dans «Lumen
vitae>, Volume XXI, 1966, no 1, p. 11-28.)

Dogmatische Konstitution iiber die
gottliche Offenbarung und Dekret iiber
die Hirtenaufgabe der Bischofe

Lic. theol. Hans Lustenberger, Sursee

Es geht in den nachstehenden Ausfithrungen um
die Frage, wie die beiden im Titel genannten Er-
lasse des 2. Vatikanischen Konzils die Schwer-
punkte fiir die Verkiindigung setzen. Diese Hin-
weise zielen sowohl auf die Person des Kiinden-
den wie auch auf den Inhalt der Verkiindigung.
Wir wollen beide Erlasse getrennt besehen.
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1. Dogmatische Konstitution iiber die gittliche Offen-
barung

Vgl. dazu besonders die Lehrstiicke 4, 22, 23, 51
des Deutschen Einheitskatechismus.

1. Offenbarung ereignet sich

Die geoffenbarten Wahrheiten sind fiir die Chri-
sten ein zuverlassiger Bericht tiber Gott, Christus,
das Heil der Menschen, die Kirche und die Letz-
ten Dinge. Leider wird dieser Bericht haufig blo3
im Gedachtnis wie in einem Archiv bewahrt: an
sich erwiahnenswert, aber nicht mehr aktuell. Die
Offenbarung spricht nicht mehr an. Besser wiir-
den wir sagen: Die Verkiindigung der Offen-
barung kommt beim Hérer nicht mehr an. Er
fithlt sich nicht mit hineingezogen. Er ist nicht
betroffen.

Zu dieser Lage hat vieles beigetragen. Es wire
ungerecht, alle Schuld bloB den Dienern des
Wortes anzulasten. Aber einen Teil der Schuld
trifft auch sie. Haben Prediger und Katecheten
nicht zu versachlicht iiber die Glaubenswahr-
heiten gesprochen? Offenbarung wurde vor
allem als geschichtliche Tatsache dargestellt. Sie
ereignete sich einmal — man wire versucht, zu
sagen —in grauer Vorzeit. Im Alten Bunde durch
die Propheten und im Neuen Bunde durch Jesus
Christus und die Apostel. (Selbst im Einheits-
katechismus, Lehrstiick 4, wird das Einzigartige
der Offenbarung durch Jesus Christus nicht ge-
niigend herausgehoben, bloB in die Reihe ge-
stellt; als geschichtliche Tatsache unter anderen
erwahnt.)

Hier setzt das Konzil — wie es viele Katecheten
zuvor getan — den Schwerpunkt der Verkiindi-
gung neu: « Durch die Offenbarung redet der un-
sichtbare Gott aus der Fille seiner Liebe die
Menschen als seine Freunde an und tritt mit
ihnen in Austausch, um sie zur Gemeinschaft mit
sich einzuladen und sie darin aufzunehmen»
(Nr. 2).

Beachten wir: Nicht der unnahbare Gott er-
schreckt uns durch Sein Sprechen (vgl. 2 Mos 19).
Gott will nicht durch einen Machtspruch unseren
Gehorsam erzwingen. Nein. Die Fiille Seiner
Liebe lockt uns zur Freundschaft mit IThm. In der
Neuschépfung des Bundes durch Jesus diirfen
wir wieder mit Gott wandeln wie Adam vor
der Siinde (vgl. 1 Mos 3, 8). In Jesus Christus
spricht Gott heute noch zu einem jeden von uns
personlich.
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2. Wahrheit ist zuerst Person

<Wahrheit> hat fiur uns Heutige nicht mehr die
lebendige Sinnfiille. Fir Katharina von Siena
noch war Gott die <prima dolce verita»—die erste
siilBe Wahrheit. — <Wahrheiten> sind fiur uns
<Sachverhalte>. Etwas, wie sich Dinge und nicht
wie sich Personen verhalten. Das hat seine Rich-
tigkeit. Aber die gelaufige Glaubensdefinition des
Konzils von Trient schadet gerade deshalb, weil
der Sinngehalt unseres landlaufigen Wahrheits-
begriffes mager geworden ist. «Wir miissen alles,
was Gott geoffenbart hat, gehorsam annehmen,
es fest fiir wahr halten und darauf unser Leben
aufbauen: wir miissen Gott glauben» (Einheits-
katechismus, Lehrstiick 64). Wie ansprechender
sagt das Konzil: «Gott offenbart sich selbst...
Durch Jesus Christus... haben die Menschen
Zugang zum Vater und werden der géttlichen
Natur teilhaft» (Nr. 2). Wir miissen wieder die
lebendigen Personen — Gott, Jesus Christus, den
umworbenen Menschen — als Wichtigstes der
Offenbarung hinstellen. Dann bekommt <glau-
ben> wieder den deutschen Ursinn des Wortes:
(Treue geloben», das heiB3t, einen Bund schlieBen,
der nicht zerbricht, weil Gott sein Garant ist.
«Dem offenbarenden Gott ist «Glaubensgehor-
sam> (Rom 1, 6) zuleisten, durch den der Mensch
in Freiheit sich ganz Gott uiberantwortet» (Nr.

5)-

3. Schrift und Uberlieferung werden im Lehramt laut

«Die Aufgabe..., das Wort Gottes, se1 es ge-
schrieben oder tiberliefert, verbindlich zu erkla-
ren, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche
anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu
Christi ausgeiibt wird. Dabei steht das Lehramt
nicht iiber dem Wort Gottes, sondern dient ihm,
indem es nichts anderes lehrt, als was iiberliefert
ist» (Nr. 10). %

Auch hier wird der Schwerpunkt auf das ez,
auf die Lehrer in der Kirche gelegt. Durch sie
werden Schrift und Uberlieferung, die beide von
Gott stammen, lebendige Gegenwart. Jesus
Christus spricht durch die lehrenden Bischofe.
Spuren wir, wie schwindsiichtig unsere Auffas-
sung von der Kirche ist?

4. Schriftauslegung ist miihsam

«Will man namlich richtig verstehen, was der
heilige Verfasser hat aussagen wollen, so mul}
man auf jene angestammten Weisen des Emp-



findens, Sprechens und Erziahlens achten, die zur
Zeit des Verfassers herrschten und die damals im
menschlichen Zusammenleben allgemein iiblich
waren» (Nr. 12).

Daraus ergibt sich die Pflicht intensiven Schrift-
studiums fiir den Katecheten und Prediger. Got-
tes Wort ist lebendig zu lebendigen Menschen
vergangener Zeit gesprochen. DaB3 die Wasser der
Schrift fur wuns lebenspendend werden, miissen
wir danach graben.

5. Unter allen Biichern der Schrift haben die FEvangelien
den Vorrang

«Niemandem kann es entgehen, daB3 unter allen
biblischen Biichern, auch unter denen des Neuen
Testamentes, den Evangelien mit Recht ein Vor-
rang zukommt» (Nr. 18).

Obwohl alle Biicher der Schrift den Heiligen
Geist zum Haupturheber haben, sind nicht alle
gleich wichtig. Die Betonung ist im angefiihrten
Text eindeutig gesetzt. Jedem einsichtig deshalb,
weil wir dem Herrn Jesus in den Evangelien
direkt begegnen.

Fiir die Unterrichtspraxis hei3t das wohl,daBB den
Evangelien mehr Raum gegeben werden muB als
dem AT und den iibrigen neutestamentlichen
Schriften.

Wenn «das Schriftstudium die Seele der heiligen
Theologie sein muB» (Nr. 24), so sicher auch die
Seele der Predigt und der Katechese.

1I. Dekret iiber die Hirtenaufgabe der Bischife

Vgl. im Einheitskatechismus die Lehrstiicke 49,
56, 73, 182.

1. Die Hauptaufgabe des Bischofs

ist die Verkiindigung der Frohen Botschaft. Er
erfillt diesen Auftrag personlich — und in weit
groBerem MaBe durch seine Helfer: die Priester,
Katecheten und die Eltern. Wenn das Konzil
sagt: «Die Priester machen den Bischof gegen-
wartig» (Konstitution iiber die Kirche, Nr. 28;
vgl. daselbst Nr. 35), so gilt das folgerichtig auch
fiir den Lehraufirag der Laienkatecheten. — Was
das Konzil den Bischéfen fiir die Glaubensunter-
weisung nahelegt, gilt in Fortsetzung auch fiir
die Prediger und Katecheten.

2. Die Hauptpunkte der Lehre

a) Zunichst muB das Geheimnis Christi verkiindet

werden und der geoffenbarte Weg zur Verherr-
lichung Gottes, der zugleich der Weg zur eigenen
Seligkeit ist (vgl. Nr. 12). — Wiederum sehen wir:
Glauben wecken bedeutet zuerst eine Verbin-
dung mit Christus schaffen. Glauben ist zutiefst
eine Personbeziehung. Glaubenswahrheiten sind
die personliche Botschaft des lebendigen Gottes
und Christi an Seine Berufenen.

b) Die Wichtigkeit der <Welt>. Wer sich nur ein
wenig in der Geschichte der Laienfrommigkeit
auskennt, der wird erstaunt und erfreut sein tiber
die Weitherzigkeit der Viter. Um fromm zu
leben, das heif3t vollkommen zu werden, mul} der
Christ nicht in eine Ménchsgemeinschaft eintre-
ten wie zur Zeit des Frihchristentums. Auch mul3
er nicht wie der mittelalterliche Christ versuchen,
die Welt in ein Kloster umzuwandeln. (Die gro-
Bere Schau — wie sie z.B. in der Summa des hl.
Thomas von Aquin IT — IT - 184 — 3 dargelegt
wird — bleibt vereinzelt.) Das Konzil setzt dem
Christen das Heiligkeitsziel wieder mitten in der
Welt. Wegen seiner Wichtigkeit sei dieser Ab-
schnitt des Dekrets wortlich angefiihrt: «Die
Bischofe sollen aufzeigen, daB selbst die irdischen
Dinge und die menschlichen Einrichtungen nach
dem Plan des Schépfergottes auf das Heil der
Menschen hingeordnet sind und somit zum Auf-
bau des Leibes Christi nicht weniger beitragen
konnen. Sie mégen also aufzeigen, wie sehr nach
der Lehre der Kirche die menschliche Person zu
achten ist, mit ihrer Freiheit und auch mit ihrem
leiblichen Leben; ebenso die Familie, ihre Ein-
heit und Festigkeit sowie die Erzeugung und Er-
ziechung der Nachkommenschaft; die burgerliche
Gesellschaft mit ihren Gesetzen und Berufs-
stinden ; die Arbeit und die Freizeit; die Kunste
und die technischen Erfindungen, die Armut und
der Reichtum...» (Nr. 12).

3. Psychologie groff geschrieben!

Die Unterweisung soll «den Erfordernissen der
Zeit angepaBt werden, das heil3t, den Schwierig-
keiten und Fragen, von denen die Menschen so
sehr bedriangt und gedngstigt werden, ent-
sprechen» (Nr. 13). — Das gilt doch zuerst fiir den
Unterricht auf der Oberstufe. Wie oft <tiirken>
wir einen Lehrplan durch — neben den Fragen
und Schwierigkeiten der Jungen vorbei! Umge-
kehrt konnten wir feststellen, daB selbst die
«Christenlehre> fur die Schulentlassenen in einer
groBen Industriepfarrei regelmifBig von 8o Pro-
zent Burschen und Maidchen besucht wurde
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(ohne jeden Druck!), weil die Unterweisung auf
sie zugeschnitten war.

Jeder Katechet kennt schwierige Jugendliche.
Mag jeder fir seine konkrete Situation die Mah-
nung des Konzils iibersetzen: «Es ist in erster
Linie Pflicht der Bischéfe, zu den Menschen zu
gehen und das Gesprach mit ihnen zu suchen und
zu fordern» (Nr. 13).

Nochmals wird an die Pflicht der Katecheten er-
innert, die Glaubenslehre, die psychologischen
und methodischen Gesetze kennenzulernen und
zu vertiefen: «Die Bischofe mégen dafir sorgen,
daB die Katecheten fiir ihre Aufgabe gebiihrend
vorbereitet werden, indem sie die Lehre der
Kirche griindlich kennenlernen und auch die
psychologischen Gesetze und péddagogischen
Facher theoretisch und praktisch erlernen»
(Nr. 14).

Diese Hinweise auf die beiden Erlasse mochten
das Verlangen wecken, die Konzilsdekrete griind-
lich zu erarbeiten. Man erschrecke nicht ob der
<runden> Sprache! Die Grofizahl der Bischofe
sind Romanen, nicht Germanen. Der Aufbau der
Dekrete ist haufig fiir unser Empfinden zu wenig
straff. Das ist die Folge heftiger Diskussionen am
Konzil, die zu Streichungen und Zusdtzen im
Text der <ersten Lesung> fithrten. Wer wollte
Edelsteine verschmihen, weil deren Fassung
Schonheitsfehler aufweist ?

Das (Wort Gottes) nach dem Konzil

Dr. Hans Kromler SMB, Immensee

Unseres Erachtens hat der Konzilpapst Paul VI.
kaum je mit so beredten, frischen Worten gesagt,
was das zweite Vaticanum zu tiefst beabsichtigt,
als in seiner bedeutsamen Rede vom 7. Dezember
1965. Hier gewinnt man den Eindruck, als ob der
Papst, selbst stark ergriffen vom Ausgang des
Konzils, in spontaner Intuitivitat eine Art Uber-
schau iiber das Konzil gewonnen habel. Nach
einer rhetorischen und fast elegischen Einleitung
greift er ein Wort des Initianten, des Papstes
Johannes, auf: «Die Hauptaufgabe des Konzils

1 Vgl. KIPA-Ausgabe v. 8.12.65.
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ist es, das heilige Erbgut der christlichen Lehre
wirksamer zu bewahren und zu verkiinden.»?
Und dann féahrt er fort: «Die Kirche hat sich in
ihrem inneren geistlichen BewuBtsein gesam-
melt, ...um in sich selbst, in ihrem Leben und
Wirken im Heiligen Geiste das Wort Christi wie-
der zu entdecken.»?

Selbstentdeckung der Kirche, Riickkehr zu den
Quellen des Christentums, Dialog mit der Welt,
Dienst am ganzen Menschen wurden zu Grund-
anliegen des Konzils. Dies alles aber sollte erhellt
werden durch den <«Spiegel des Wortes Gollesy, in
welchem die auf Erden pilgernde Kirche Gott an-
schaut, von dem sie alles empféangt, bis sie hinaus-
gefithrt, IThn von Angesicht zu Angesicht zu
sehen, so, wie Erist (vg. 1 Jo 3, 2) 4. Das heilt nun
nichts anderes, als daB3 dies zu einem fast nicht zu
erwartenden groBen biblischen Aufbruch fihrte.
Zwar war dieser schon irgendwie da. Es ge-
schieht das Geheimnisvolle, da3 die <Bibelbewe-
gung> einerseits die mannigfachen Schemata des
Konzils antreibt und entscheidend beeinflul3t,
daB anderseits aber eben diese Bewegung von
diesem Wehen des Heiligen Geistes eine neue
Dynamik erhalt?.

1. Wiinsche und Mahnungen des Konzils

Es muf} einer groBangelegten Forschungsarbeit
vorbehalten bleiben nachzuweisen,wieinder Vor-
bereitung und im Verlauf des Konzils das Wort
Gottes der beiden Testamente zur Wirkung kam.
Hier kann es sich nur darum handeln, einige Ak-
zente herauszustellen,um hernach zu fragen,was
daraus fur die konkrete Bibelarbeit folgt. Die zu-
erst promulgierte Konstitution, jene iiber die Hei-
lige Liturgie, hat durch zwei grundlegende Aussa-
gen eine Art Startlicht zur Erneuerung des Wortes
Gottes gegeben. Sie hatin Nr. 7die Prasenz Christi
in seinem Wort dem BewuBtsein und Glauben der
Gldubigen neu geschenkt: «Gegenwartig ist er
(Christus) in seinem Wort, da er selbst spricht,
wenn die heiligen Schriften in der Kirche ge-
lesen werden.»® Anschaulicher und deutlicher
hitte sodann die Kirche nicht sagen kénnen, daf3
es ihr ernst ist mit dem Leben vom Worte Gottes
als so: «Der Tisch des Gotteswortes soll reicher

2 Zitiert ebenda S. 2 nach Discorsi 1962, S. 583.

3 Zitiert ebenda S. 3.

4 Dogm. Konstitution uiber die Offenbarung, 7.

5 Vgl. die Einleitung von Ratzinger zur Konstitution iiber
die Kirche, S. 7. Verlag Aschendorff, Miinster.

6 Konstitution uber die HI. Liturgie, Nr. 7.



	Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung und Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe

